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Satzung uber die Erhebung von Gebuhren fir die Benutzung von Sportstatten
und Schulbadern der Stadt Koln sowie der stadtischen Nutzungszeiten in den
Badern der K6éInBader GmbH (Sportstattengebihrensatzung)
vom 07.07.1998

in der Fassung der 5. Satzung zur Anderung der Satzung tiber die Erhebung von
Gebuhren fur die Benutzung von Sportstatten und Schulb&adern der Stadt Kéln sowie
der stadtischen Nutzungszeiten in den Badern der KélnBader GmbH
(Sportstattengebihrensatzung)

Vom 20. Juli 2018

- ABI StK 1998, S. 260, 2001, S. 534, 2004, S. 251, S. 1018, 2005, S. 155, 2018, S.
180 —

Praambel

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 23.06.1998 aufgrund der 88§ 4,5 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober
1969 (SGV. NW 610) in Verbindung mit den 88 7 und 76 Abs. 1 der
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (SGV. NRW 2023) jeweils in der geltenden
Fassung - diese Satzung beschlossen.

§1
Gebuhrenpflicht

Fur die Inanspruchnahme der der Geltung der Sportstattensatzung vom 07.07.1998
in deren jeweils geltenden Fassung - unterliegenden Einrichtungen werden
Gebihren und Kosten nach dieser Satzung und dem zugehérigen Gebuhrentarif
erhoben. Der Gebuhrentarif ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Falligkeit

(1) Die Gebuhren werden wie folgt fallig:

a) die Gebuhren nach den Ziffern 1. bis 4.5 des Gebuhrentarifs mit der Erteilung der
in 8 3 Abs. 1 der Sportstattensatzung der Stadt Koln vom 07.07.1998
vorgesehenen Erlaubnis;
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b) die Gebuhren fur Nebenleistungen nach den Ziffern 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4 mit der
Erbringung der Leistung;

c) die Gebiihren fir Waschegestellung nach Ziffer 3.6.1 mit der Ubergabe der
Wasche;

d) die Gebuhren fur ein Wascheschliel3fach nach Ziffer 3.6.2 mit der Erteilung der
entsprechenden Erlaubnis.

(2) Entgelte fur sonstige Leistungen werden nach Erbringung der Leistung fallig.

83
Schuldner

(1) Schuldner ist
a) bei Gebuhren nach den Ziffern 1. bis 4.5 der Erlaubnisnehmer,

b) bei Gebuhren fur Nebenleistungen nach den Ziffern 5. bis 5.4 des Gebihrentarifs,
wer die Nebenleistungen in Anspruch nimmt,

c) bei sonstigen Leistungen, wer die Leistung in Anspruch nimmt.

(2) Bei nichtrechtsfahigen Personengruppen sind alle Mitglieder derselben
Schuldner.

§4
Befreiung, ErmaRigung und Erhéhung von Benutzungsgebihren

(1)

1.1.Die Benutzung der ,ungedeckten Sportstatten” zu Lehr- und
Ubungszwecken sowie fiir Amateursportveranstaltungen ist gebuhrenfrei;
fur die Benutzung der ,gedeckten Sportstatten” zu Lehr- und
Ubungszwecken durch Kinder und Jugendliche gilt eine
Gebuhrenbefreiung zu 100 %, fur alle tbrigen Gruppen zu 75% (s.
Gebihrentarif 2.2.1 bis 2.2.3 und 2.2.5); die Benutzung der ,gedeckten
Sportstatten” fur Amateursportveranstaltungen ist gebuhrenfrei

1.1.1. fur Vereine, die dem StadtSportBund Koln e.V. Gber ihren ortlichen
Fachverband (bzw. tber ihre ortliche Interessengemeinschaft) und tber
den Stadtbezirkssportverband angehéren, wenn mindestens 20 % ihrer
Mitglieder minderjahrig sind oder wenn sie aus Griinden, die sie nicht
selbst zu vertreten haben, keine Jugendarbeit betreiben konnen.
Stichtag zum Nachweis der Anzahl minder-jahriger Mitglieder ist der 28.
02. des jeweiligen Jahres,

1.1.2. auf Antrag fur nicht vereinsgebundene Kinder- und Jugendgruppen in
Begleitung eines Gruppenleiters mit Ubungsleiterlizenz A oder
vergleichbarer Lehrbefahigung,
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1.1.3. auf Antrag fir Sportgruppen der freien Wohlfahrtsverbande,
Behindertenorganisationen, Seniorengemeinschaften sowie andere
Einrichtungen, soweit sie keinen gesetzlichen Férderungsanspruch
haben und als gemeinniitzig anerkannt sind und lizensierte Ubungsleiter
oder Betreuer mit vergleichbarer Lehrbeféahigung einsetzen,

1.1.4. fur Sportgruppen des Bildungswerkes des LandesSportBundes NW
und der Volkshochschule der Stadt Koln.

Diese Gebuhrenbefreiung gilt nicht fur Einrichtungen und Gruppen, die
erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgen, ebenso nicht fir Nebenleistungen nach den
Tarifstellen 5 und 6 des Gebihrentarifs.

1.2.Fir die Benutzung der Schulbader und die Inanspruchnahme der
stadtischen Nutzungszeiten in den Badern der KélnBader GmbH zu Lehr-
und Ubungszwecken werden ermaRigte Gebiihren gemaR der Tarifstelle
3.2 des Gebuhrentarifs erhoben:

1.2.1. von Vereinen, die dem StadtSportBund Koln e.V. Uber ihren ortlichen
Fachverband und Uber den Stadtbezirkssportverband angehdren, wenn
mindestens 20 % ihrer Mitglieder minderjahrig sind oder wenn sie aus
Griunden, die sie nicht selbst zu vertreten haben, keine Jugendarbeit
betreiben kdnnen. Stichtag zum Nachweis der Anzahl minderjahriger
Mitglieder ist der 28.02. des jeweiligen Jahres,

1.2.2. auf Antrag fur nicht vereinsgebundene Kinder- und Jugendgruppen,

1.2.3. auf Antrag fur Sportgruppen der freien Wohlfahrtsverbande,
Behindertenorganisationen, Seniorengemeinschaften sowie anderer
Einrichtungen, soweit sie keinen gesetzlichen Férderungsanspruch
haben und als gemeinnutzig anerkannt sind,

1.2.4. fur Sportgruppen des Bildungswerkes des LandesSportBundes NW
und der Volkshochschule der Stadt Koln.

Die Gebuhren der Tarifstelle 3.2 gelten nur unter der weiteren Voraussetzung, dass
fur die Nutzung von Schulb&adern im Vereinsschwimmbetrieb eine Aufsichtsperson
gestellt wird, die das ,Deutsche Rettungsschwimmabzeichen der DLRG - Silber" oder
eine vergleichbare Rettungsfahigkeit besitzt. Zusatzlich ist in jedem Fall der Einsatz
eines Ubungsleiters oder Betreuers mit vergleichbarer Lehrbefahigung gefordert.

Die Gebuhren der Tarifstelle 3.2 gelten nicht fir Einrichtungen und Gruppen, die
erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgen, ebenso nicht fir Nebenleistungen nach den
Tarifstellen 5 und 6 des Gebuhrentarifs.

1.3.Die Benutzung des Schulbades Kartauserwall und des Schwimmzentrums
Mungersdorf ist zu den von der Stadt festgesetzten Trainingszeiten fur
den Leistungsschwimmsport gebihrenfrei.

1.4. Kommt zwischen einer Férdereinrichtung des StadtSportBundes Kéln e.
V. und der Stadt KéIn ein Férdervertrag zustande, dem Wirkungen auf die
Gebuhrenerhebung beigemessen werden, so sind zu Lehr- und
Ubungszwecken, Vereine, die der Férdereinrichtung des Stadt-
SportBundes angehéren, von der Gebihr fir die Benutzung der
.gedeckten Sportstatten“ (1.1) und von der Gebuhr fur die
Inanspruchnahme der stadtischen Nutzungszeiten in den Badern der
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KolnBader GmbH (1.2) fir jedes Gebuhrenjahr, fur das dieser
Fordervertrag gilt, befreit.

(2)Bei Amateursportveranstaltungen in den Schulbé&dern sowie bei Inanspruchnahme
stadtischer Nutzungszeiten in den Badern der KélnBader GmbH werden Gebihren
gem. den Tarifstellen 3.1.1 bis 3.1.5 zur Hélfte erhoben.

(3) Von der Gebuhr der Tarifstelle 2.3 des anliegenden Gebuhrentarifs sind befreit,

1. die sozialen und kulturellen Einrichtungen der Stadt Koln, soweit sie nicht

kostenrechnende Einrichtungen sind,

2. das Land Nordrhein-Westfalen,

3. politische Parteien und deren Jugendorganisationen,

4. die parlamentarischen Vertretungen der Parteien (Fraktionen des Rates und

der Bezirksvertretungen),

5. die Ortlichen kulturellen, sportlichen und burgerschaftlichen Vereinigungen,
sofern die Veranstaltung in einer entsprechenden Einrichtung ihres Stadltteils
oder sofern die Vereinigung uUber diesen hinausgeht oder der Stadtteil
geeignete Einrichtungen nicht besitzt — ihres Stadtbezirks abgehalten wird,
die als gemeinnttzig anerkannten Organisationen,

Institutionen und Vereinigungen, die im Rahmen der ihnen obliegenden

Aufgaben fur den Bereich der Schulen arbeiten, insbesondere Malinahmen

zur Integration von Auslanderkindern durchfiihren, sofern das

Schulverwaltungsamt der Stadt KéIn hierzu seine Zustimmung erteilt hat und

8. die nach 8§ 9 des Jugendwohlfahrtsgesetzes anerkannten Jugendverbénde
und Gemeinschaften sowie die im Stadtgebiet anerkannten Jugend- und
Sozialhilfetrager.

N

(4) Fahren in den Fallen der Tarifstelle 2.3 sonstige Benutzer eine Veranstaltung durch,
fur die ein Eintrittsgeld erhoben wird oder mit der sie gewerbliche oder sonstige
Erwerbszwecke verfolgen, kann der im Gebuhrentarif festgelegte Geblhrensatz bis
zur doppelten Hohe erhoben werden.

Bei der Festsetzung der Gebuhr im Einzelfall sind der mit der Veranstaltung
verbundene Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert und
der sonstige Nutzen der Veranstaltung fur den Gebihrenschuldner zu
bertcksichtigen

85
Ausnahmen

Im Einzelfall kann der Sportausschuss, soweit keine stadtischen Interessen
entgegenstehen, eine Ausnahme genehmigen fur Veranstaltungen auf3erhalb der
Spiele der FuRball-Bundesliga sowie bei nichtsportlichen Veranstaltungen in der
Hauptkampfbahn des Mungersdorfer Stadions beziiglich der Tarifstelle 1.3.1 des
Gebuhrentarifs.
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86
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2005 in Kratft.
(2) Gleichzeitig tritt die Sportstattengebihrensatzung vom 21.12.2004 aul3er Kraft.

(3) Soweit am 1. Januar 1987 die Benutzung von Sportstatten und Schulbadern durch
bargerlich-rechtliche Vertrage geregelt ist, verbleibt es bis zur Auflésung der
Vertrage infolge Fristablaufs oder vertragsgemal3er Kiindigung bei den getroffenen
Vereinbarungen.

(4) Zeitlich begrenzte Erlaubnisse zur Benutzung von Sportstatten und Schulbadern,die
vor Inkrafttreten dieser Satzung erteilt wurden, behalten fir den erlaubten Zeitraum
ihre zeitliche und tarifliche Gultigkeit.

(5) Die Satzung ist anwendbar fir Inanspruchnahmen aus dieser Satzung bis zum
31.12.2017.

Diese Anderungssatzung tritt riickwirkend zum 31.12.2017 in Kraft.
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Gebuhrentarif

1 Ungedeckte Sportstéatten

1.1 Einzelpersonen

1.1.1 Jahreserlaubnis 20,00 Euro
1.1.2 Jahreserlaubnis fur anerkannte Schwerbehinderte 10,00 Euro
1.1.3 Halbjahreserlaubnis 11,00 Euro
1.14 Halbjahreserlaubnis fur anerkannte Schwerbehinderte 5,50 Euro
1.2 Personengruppen
1.2.1 Einzelerlaubnis je angefangene Einzelstunde
Leichtathletikplatz 5,00 Euro
FuRRballfeld 5,00 Euro
Faustballfeld 3,50 Euro
Tennisplatz 11,50 Euro
1.2.2 Jahreserlaubnis je Wochenstunde
Leichtathletikplatz 142,50 Euro
1.2.3 Halbjahreserlaubnis je Wochenstunde
FuRRballfeld 71,00 Euro
Faustballfeld 36,00 Euro
1.2.4 Saisonerlaubnis je Wochenstunde
Tennisplatz 199,00 Euro
1.25 Wird eine Erlaubnis zur stundenweisen Nutzung an bestimmten Tagen auf
Antrag nur zur 14-tdgigen oder zur halbstiindigen Nutzung erteilt, so
verringert sich die in diesem vorgesehene Gebuhr entsprechend.
In den Gebuhren fir die Benutzung der Tennisplatze ist die gesetzliche
Mehrwertsteuer enthalten.
1.3 Veranstaltungen
1.3.1 Je Veranstaltung 10 % der Bruttoeinnahmen aus Eintrittsgeldern nach

Abzug der gesetzlichen Mehrwertsteuer, fir Veranstaltungen in der
Hauptkampfbahn des Mingersdorfer Stadions jedoch mindestens 5.624,21
Euro je Veranstaltung, fur Veranstaltungen in der Hauptkampfbahn des
Stadion Sud jedoch mindestens 2.812,11 Euro je Veranstaltung.
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1.3.2 Bei Veranstaltungen in der Hauptkampfbahn des Miingersdorfer Stadions,
im Reitstadion Miungersdorf und in der Kampfbahn des Stadions Sud wird
zuzlglich die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.

1.3.3 Bei Veranstaltungen des Deutschen Ful3ballbundes gelten fir die
Benutzung des Mungersdorfer Stadions besondere vertragliche
Bedingungen.

2 Gedeckte Sportstatten

2.1 Einzelpersonen

211 Jahreserlaubnis 42,00 Euro
2.1.2 Jahreserlaubnis fur anerkannte Schwerbehinderte 21,00 Euro
2.1.3 Halbjahreserlaubnis 23,00 Euro
214 Halbjahreserlaubnis fur anerkannte Schwerbehinderte 11,50 Euro

2.2 Personengruppen

221 Hallen bis 300 m? Grol3e

2211 Einzelerlaubnis je angefangene Std. 5,00 Euro
2212 Halbjahreserlaubnis je Wochenstd. 95,00 Euro
222 Hallen von 301 bis 800 m2 GroR3e

2221 Einzelerlaubnis je angefangene Std. 7,50 Euro
2222 Halbjahreserlaubnis je Wochenstd. 142,50 Euro
2.2.3 Hallen tber 800 m? Grol3e

2231 Einzelerlaubnis je angefangene Std. 10,00 Euro
2.2.3.2 Halbjahreserlaubnis je Wochenstd. 190,00 Euro
224 Krafttrainingsraume

2241 Einzelerlaubnis je angefangene Std. 10,00 Euro
2242 Halbjahreserlaubnis je Wochenstd. 190,00 Euro

2.2.5 Wird eine Erlaubnis zur stundenweisen Nutzung an bestimmten Tagen auf
Antrag nur zur 14-tdgigen oder zur halbstiindigen Nutzung erteilt, so
verringert sich die in diesem Tarif vorgesehene Gebihr entsprechend.

2.2.6 Sportliche Veranstaltungen mit zahlenden Zuschauern
Je Veranstaltung 10 % der Bruttoeinnahme aus Eintrittsgeldern und der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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2.3 Sonstige Veranstaltungen in Schulsport- und Schulturnhallen,
Schulgymnastikraumen sowie in Mehrzweckhallen (8 2 Abs. 1 Ziffer 4

Sportstattensatzung)
2.3.1 bis zu 100 Personen/2 Stunden 37,50 Euro
je angefangene weitere Stunde 17,50 Euro
2.3.2 bis zu 250 Personen/2 Stunden 50,00 Euro
je angefangene weitere Stunde 22,50 Euro
2.3.3 bis zu 500 Personen/2 Stunden 62,50 Euro
je angefangene weitere Stunde 27,50 Euro
234 bis zu 750 Personen/2 Stunden 75,00 Euro
je angefangene weitere Stunde 32,50 Euro
2.35 Uber 750 Personen/2 Stunden 87,50 Euro
je angefangene weitere Stunde 37,50 Euro
Malfistab ist das objektive Fassungsvermogen bei Anordnung der Stihle in
Reihen.

2.3.6 Auf-, Ab- und Umbauten

2.3.6.1 Die Inanspruchnahme der vorgenannten Raume fur Auf-, Ab- und
Umbauten, Proben und Reinigung ist ab 24 Stunden vor Beginn der
erlaubten Veranstaltung und bis 24 Stunden nach Ende der
Veranstaltung gebuhrenfrei.

2.3.6.2 Fur weitere 24 Stunden vor Beginn und nach Ende der Veranstaltung
werden 50 % der Gebuhren, dartber hinaus die vollen Geblihren
erhoben.

2.3.6.3 Der Auf-, Ab- und Umbau ist vom Benutzer durchzufihren bzw. auf seine
Kosten durchfiihren zu lassen

2.4 Sonderzuschlage
Auf die nach Ziffer 2.3 entstehenden Gebihren wird samstags, sonntags und
feiertags ein Zuschlag von 25 v. H. erhoben.

3  Schwimmbader
In den Gebuhren flur die Benutzung der Schulbader, des Neptunbades und fir
die Inanspruchnahme der stadtischen Nutzungszeiten in den Badern der
KdlnBader GmbH ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.

3.1 Veranstaltungen je angefangene Stunde

3.1.1 Kombibader* 145,00 Euro
3.1.2 Hallenbader* 110,00 Euro
3.1.3 Beheizte Freibader* 135,00 Euro

Seite 9 von 11



Der Oberbargermeister

3.14

3.1.5

3.2

4

4.1
41.1

4.1.2

4.2
42.1
4.2.2

4.2.3

4.3

4.4

44.1

4.4.2

4.5

5

5.1

Unbeheizte Freibader* 50,00 Euro

Schulbéader 55,00 Euro
(*stadtische Nutzungszeiten in den Badern der KélnBader GmbH)

Bei Teilnutzung des Bades wird eine anteilige Gebuhr erhoben, mindestens
jedoch 50 % der Gebuhr der Tarifstellen 3.1.1 bis 3.1.5.
Berechnungsgrundlage bilden die gm der genutzten Wasserflache im
Verhaltnis zur Gesamtwasserflache des genutzten Bades. Eine anteilige
Gebuhr kommt nicht in Betracht, wenn neben der Teilnutzung des Bades
eine anderweitige Nutzung des Bades ausgeschlossen ist.

Halbjahreserlaubnis pro Person fir die Benutzung der Schulbader

und fur die Inanspruchnahme der stadtischen Nutzungszeiten in

den Badern der KéInBader GmbH zu Lehr- und Ubungszwecken

gem. 8 4 Abs. (1) 1.2 der Gebuhrensatzung 18,00 Euro.

Stadtische Sportkurse

Sportkurse (grundsatzlich 22 — 25 Unterrichtsstunden)
je Teilnehmer 28,50 Euro

Familienkarte (max. 4 Teilnehmer) 50,00 Euro

Schwimmkurse (grundsatzlich 14 — 16 Unterrichtseinheiten in Schulbadern

Erwachsene 35,00 Euro*
Kinder 24,50 Euro*
Familienkarte (max. 4 Teilnehmer) 53,00 Euro*

*einschl. Badnutzungsgebihr
Feriensportkurse je Teilnehmer 17,50 Euro

Sporttherapeutische Kurse (grundsétzlich 36-37 Unterrichtseinheiten a 90
Min. im Halbjahr)

je Teilnehmer mit Kostentrageranerkenntnis je Halbjahr 75,00 Euro

je Teilnehmer ohne Kostentrageranerkenntnis je Halbjahr 165,00 Euro

Sonderkurse

Bei Kursen, die von ihrer Gestaltung, zeitlichen Durchflihrung oder méglichen
Teilnehmerzahl erheblich von den Ublichen Sportkursen abweichen, gelten
die unter 8 genannten Gebihren analog.

Nebenleistungen

Flutlicht je angefangene Stunde
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5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

5.3.1
5.3.2

5.3.3

5.4

Hauptkampfbahn Mungersdorfer Stadion 500,00 Euro*

Kampfbahn Stadion Sud 250,00 Euro*
*zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Trainingsbeleuchtung je angefangene Stunde tatsachliche Stromkosten
zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ggf. pauschaliert.

Die in der Regel freitags durchgefuhrte Markierung ist gebihrenfrei.
Zusatzlich gewlnschte Markierungen werden wie folgt berechnet:

FuRRball, Hockey, Rugby u. &. 12,50 Euro
Faustball, Volleyball u. a. 5,25 Euro
Leichtathletik 17,50 Euro
Gerateuberlassung
Tornetze und Eckfahnen je Garnitur und Einzelerlaubnis 2,50 Euro

Sonstige Leistungen
Werden auf Antrag Leistungen ausgefuhrt, die in diesem Gebuhrentarif nicht
enthalten sind, so sind die entstehenden Kosten zu berechnen.

Die gesetzlichen Bestimmungen tber die Erhebung der Mehrwertsteuer bleiben
unberihrt, soweit eine Verpflichtung zur Zahlung der Mehrwertsteuer besteht,
wird diese zuzuglich erhoben.

Seite 11 von 11



	Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Sportstätten und Schulbädern der Stadt Köln sowie der städtischen Nutzungszeiten in den Bädern der KölnBäder GmbH (Sportstättengebührensatzung) in der Fassung vom 20. Juli 2018
	Präambel
	§ 1 Gebührenpflicht
	§ 2 Fälligkeit
	§ 3 Schuldner
	§ 4 Befreiung, Ermäßigung und Erhöhung von Benutzungsgebühren
	§ 5 Ausnahmen
	§ 6 Inkrafttreten
	Gebührentarif


